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Thema: Zeit für die Steuererklärung! – Wer zu spät abgibt, muss zahlen! 
 
Beitrag:  1:59 Minuten 

 

Anmoderationsvorschlag: Na, haben Sie eigentlich schon Ihre Steuererklärung für 2020 
abgegeben? Falls nicht, können Sie jetzt aufatmen, denn der Bundestag hat die Abgabefrist 
gerade um drei Monate verlängert. Statt 31. Juli gilt jetzt der 31. Oktober. In den 
Bundesländern, in denen der 1. November kein Feiertag ist, hat man sogar noch 24 Stunden 
mehr Zeit. Wer den neuen Termin verpasst, dem drohen allerdings Verspätungszuschlag, 
Zwangsgeld oder gar die Steuerschätzung. Oliver Heinze berichtet. 

 
Sprecher: Die gute Nachricht ist: In diesem Jahr haben wir drei Monate mehr Zeit für 
die Abgabe der Steuererklärung. Die schlechte: Eine Fristverlängerung gibt es dann 
nur noch in Ausnahmefällen.  
  
O-Ton 1 (Christina Georgiadis, 19 Sek.): „Nämlich wenn der Steuerpflichtige begründen 
kann, warum er die Abgabe versäumt. Ist das der Fall, muss das Finanzamt aber unbedingt 
schriftlich um eine Fristverlängerung gebeten werden. Stimmt das Finanzamt einer 
Fristverlängerung zu, erhält der Steuerpflichtige einen neuen Termin zur Abgabe der 
Steuererklärung und der sollte dann unbedingt auch eingehalten werden.” 
 
Sprecher: Erklärt Christina Georgiadis vom Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte 
Lohnsteuerhilfe e.V., kurz VLH. Wird allerdings auch die Frist verpasst, wird’s teuer, 
denn dann droht der sogenannte Verspätungszuschlag. 
 
O-Ton 2 (Christina Georgiadis, 26 Sek.): „Er beträgt 0,25 Prozent der festgesetzten 
Steuer, mindestens aber 25 Euro pro verspätetem Monat. Maximal können bis zu 25.000 
Euro Verspätungszuschlag fällig werden. Wer aber mit einer Steuerrückerstattung rechnen 
darf, der kann auf Nachsicht der Finanzbeamten hoffen. Denn dann kann das Finanzamt 
einen Zuschlag festsetzen – wie gesagt, kann, muss also nicht – aber man sollte es nicht 
darauf ankommen lassen, denn es droht außerdem noch das Zwangsgeld.“ 
 
Sprecher: In der Regel bekommt der Abgabepflichtige aber zuerst eine Androhung per 
Post mit einer letzten Frist zur Abgabe der Steuererklärung. Wer aber auch diese Frist 
verstreichen lässt, für den wird das Zwangsgeld fällig.  

 
O-Ton 3 (Christina Georgiadis, 21 Sek.): „Ist die Steuererklärung tatsächlich auch nach 
Erhebung des Zwangsgeldes nicht abgegeben worden, schätzt das Finanzamt in der Regel 
einfach die Besteuerungsgrundlage des Steuerpflichtigen und erlässt einen entsprechenden 
Steuerbescheid. In den meisten Fällen schätzt das Finanzamt dabei eher zu Ungunsten des 
Steuerpflichtigen – bedeutet also, dass man mehr Steuern zahlen muss, als es tatsächlich 
der Fall wäre.“ 
 
Sprecher: Mehr Infos zu den Abgabefristen findet man auf der Website der Vereinigten 
Lohnsteuerhilfe und direkt vor Ort. 
 
O-Ton 4 (Christina Georgiadis, 10 Sek.): „Unsere bundesweit rund 3.000 Beratungsstellen 
stehen Ihnen übrigens auch jetzt während der Corona-Krise zur Verfügung. Einfach 
telefonisch oder per Mail melden und mit dem Berater besprechen, wie man jetzt am besten 
vorgeht.“ 
 

Abmoderationsvorschlag: Also, die Frist lieber einhalten und pünktlich bis 31. Oktober 
oder spätestens 1. November, falls der in Ihrem Bundesland kein Feiertag ist, die 
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Steuererklärung einreichen. Falls Sie aktuell Hilfe dabei brauchen und gerne das Beste 
rausholen wollen, einfach im Netz auf vlh.de klicken. Übrigens: Wer seine Erklärung von 
einem Steuerberater erstellen lässt, hat für die Abgabe sogar bis zum 31. Mai 2022 Zeit. 

 
 

 
Thema: Zeit für die Steuererklärung! – Wer zu spät abgibt, muss zahlen! 
 
Interview:  2:32 Minuten 

 

Anmoderationsvorschlag: Na, haben Sie eigentlich schon Ihre Steuererklärung für 2020 
abgegeben? Falls nicht, können Sie jetzt aufatmen, denn der Bundestag hat die Abgabefrist 
gerade um drei Monate verlängert. Statt 31. Juli gilt jetzt der 31. Oktober. In den 
Bundesländern, in denen der 1. November kein Feiertag ist, hat man sogar noch 24 Stunden 
mehr Zeit. Wer den neuen Termin verpasst, dem drohen allerdings Verspätungszuschlag, 
Zwangsgeld oder gar die Steuerschätzung, sagt Christina Georgiadis vom 
Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V., kurz VLH, hallo! 

 
Begrüßung: „Hallo!“ 
  

1. Frau Georgiadis, nehmen wir mal an, ich schaffe meine Steuerklärung nicht 
bis zum neuen Abgabetermin: Wie schwer wird es dann für mich, eine 
Fristverlängerung zu beantragen? 

 
O-Ton 1 (Christina Georgiadis, 30 Sek.): „Seit einer Gesetzesänderung 2019 ist es sehr 
schwer geworden, eine Fristverlängerung zu beantragen. Denn die Finanzbeamten 
verlängern die Abgabefrist für die Steuererklärung seither nur noch in Ausnahmefällen, 
nämlich wenn der Steuerpflichtige begründen kann, warum er die Abgabe versäumt. Ist das 
der Fall, muss das Finanzamt aber unbedingt schriftlich um eine Fristverlängerung gebeten 
werden. Stimmt das Finanzamt einer Fristverlängerung zu, erhält der Steuerpflichtige einen 
neuen Termin zur Abgabe der Steuererklärung und der sollte dann unbedingt auch 
eingehalten werden.” 

 
2. Und wenn ich auch diesen Termin verpasse? 

 
O-Ton 2 (Christina Georgiadis, 42 Sek.): „Dann kann es teuer werden! Wer zur Abgabe 
der Steuererklärung verpflichtet ist und die Erklärung nicht innerhalb von sieben Monaten 
nach Ablauf des Besteuerungsjahres abgibt, für den wird ein Verspätungszuschlag 
festgesetzt. Und seit 2019 ist dieser Verspätungszuschlag gesetzlich festgelegt. Er beträgt 
0,25 Prozent der festgesetzten Steuer, mindestens aber 25 Euro pro verspätetem Monat. 
Maximal können bis zu 25.000 Euro Verspätungszuschlag fällig werden. Wer aber mit einer 
Steuerrückerstattung rechnen darf, der kann auf Nachsicht der Finanzbeamten hoffen. Denn 
dann kann das Finanzamt einen Zuschlag festsetzen – wie gesagt, kann, muss also nicht – 
aber man sollte es nicht darauf ankommen lassen, denn es droht außerdem noch das 
Zwangsgeld.“ 

 
3. Was ist denn ein Zwangsgeld? 

 
O-Ton 3 (Christina Georgiadis, 25 Sek.): „Das ist ein weiteres Mittel, worauf das Finanzamt 
zurückgreifen kann, wenn jemand, der zur Abgabe seiner Steuererklärung verpflichtet ist, 
das nicht fristgerecht tut. In der Regel erhält der Abgabepflichtige zuerst eine 
Zwangsgeldandrohung per Post mit einer letzten Frist zur Abgabe der Steuererklärung. Wird 
die Steuererklärung innerhalb dieser Frist auch abgegeben, dann wird das Zwangsgeld nicht 
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festgesetzt. Wer aber auch diese Frist verstreichen lässt, für den wird eben genau das 
Zwangsgeld fällig.“  
 
 
 

4. Und wer selbst dann noch nicht abgibt? 
 

O-Ton 4 (Christina Georgiadis, 21 Sek.): „Ist die Steuererklärung tatsächlich auch nach 
Erhebung des Zwangsgeldes nicht abgegeben worden, schätzt das Finanzamt in der Regel 
einfach die Besteuerungsgrundlage des Steuerpflichtigen und erlässt einen entsprechenden 
Steuerbescheid. In den meisten Fällen schätzt das Finanzamt dabei eher zu Ungunsten des 
Steuerpflichtigen – bedeutet also, dass man mehr Steuern zahlen muss, als es tatsächlich 
der Fall wäre.“   

 
5.  Wo finden Interessierte weiterführende Infos dazu? 

 
O-Ton 5 (Christina Georgiadis, 16 Sek.): „Mehr Infos dazu finden Sie auf der Seite der 
Vereinigten Lohnsteuerhilfe e.V., also unter vlh.de. Unsere bundesweit rund 3.000 
Beratungsstellen stehen Ihnen übrigens auch jetzt während der Corona-Krise zur Verfügung. 
Einfach telefonisch oder per Mail melden und mit dem Berater besprechen, wie man jetzt am 
besten vorgeht.“ 

 
Christina Georgiadis vom Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe 
e.V.. Vielen Dank für das Gespräch! 

 
Verabschiedung: „Ich bedanke mich!“ 
 

Abmoderationsvorschlag: Also, die Frist lieber einhalten und pünktlich bis 31. Oktober 
oder spätestens 1. November, falls der in Ihrem Bundesland kein Feiertag ist, die 
Steuererklärung einreichen. Falls Sie aktuell Hilfe dabei brauchen und gerne das Beste 
rausholen wollen, einfach im Netz auf vlh.de klicken. Übrigens: Wer seine Erklärung von 
einem Steuerberater erstellen lässt, hat für die Abgabe sogar bis zum 31. Mai 2022 Zeit. 


